
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 6. März 2007 

 

 Nr. 2007/340   

Genehmigung der Änderung der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von 

Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar 1993 

Inkrafttreten 

  

1. Erwägungen 

Am 13. Oktober 2006 lief die Referendumsfrist zu folgendem Kantonsratsbeschluss unbenutzt ab: 

- Kantonsratsbeschluss SGB 050/2006 vom 27. Juni 2006 über die Genehmigung der Änderung 

der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. 

Februar 1993.  

Der Kantonsrat beauftragte den Regierungsrat mit der Inkraftsetzung. 

Am 22. Januar 2007 ersuchte die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 

(EDK) das Departement für Bildung und Kultur (DBK), ihr die Beitrittserklärung des Kantons So-

lothurn mitzuteilen. Das DBK teilte der EDK am 1. Februar 2007 mit, der Kantonsrat habe die Än-

derung der genannten Interkantonalen Vereinbarung am 27. Juni 2006 genehmigt, und es werde 

dem Regierungsrat eine rückwirkende Inkraftsetzung des kantonsrätlichen Genehmigungsbeschlusses 

auf 1. Januar 2007 beantragen. Der Vorstand der EDK wird die Änderung der erwähnten Interkan-

tonalen Vereinbarung in Kraft setzen, wenn ihr sämtliche Vereinbarungskantone beigetreten sind. Am 

1. Februar 2007 haben 22 Kantone der Änderung zugestimmt. Ausstehend sind noch die Zustim-

mungen der Kantone Bern, Jura, Thurgau und Waadt. 

2. Beschluss 

Die mit Kantonsratsbeschluss vom 27. Juni 2006 (SGB 050/2006) genehmigte Änderung der In-

terkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar 1993 

wird rückwirkend auf den 1. Januar 2007 in Kraft gesetzt. 

Dr. Konrad Schwaller 
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